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RS OGH 1972/10/5 9Os48/72
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.10.1972

Norm

StPO §281 Abs1 Z10 B

StPO §282

Rechtssatz

Wurde der Angeklagte wegen Teilnehmung nach den §§ 185, 186 StG statt wegen Mitschuld an der Veruntreuung nach

den §§ 5, 183 StG verurteilt, so kann er den irrigen Schuldspruch insoweit nicht bekämpfen, weil er ihm nicht zum

Nachteil gereicht.
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